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www.efo-magazin.de/abteilung1  

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat 
am 31.03.2021 die Arbeitsrechtsrege-
lung zur mobilen Arbeit beschlossen, 
zu finden unter 
https://www.kirchenrecht-ekhn.de, die 
nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
der EKHN Mai 2021 zum 01.06.2021 in 
Kraft tritt.    

Gleichzeitig wurde die Arbeitsrechtsre-
gelung zur mobilen Arbeit in den Kata-
log des § 2 Abs. 1 KDO mit aufgenom-
men.     

Mit dieser Arbeitsrechtsregelung bietet 
die EKHN ihren Mitarbeitenden die 
Möglichkeit, unter den genannten Vo-
raussetzungen in mobiler Arbeit tätig 
zu sein, um die Arbeitsorganisation im 
kirchlichen Dienst weiter zu flexibilisie-
ren. 

Verfolgte Ziele sind dabei unter ande-
rem  

 eine effizientere und flexiblere Nut-
zung der Arbeitszeit sowie der Büro-
räume, 

Aus der Arbeitsrechtlichen Kommission 

 eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, 

 eine höhere Motivation und Ar-
beitszufriedenheit,  

 der Umweltschutz, 

 die Gesundheitsfürsorge. 

 

Bitte informieren Sie Ihre Mitarbei-
tenden über die neue Arbeits-
rechtsregelung zur mobilen Arbeit. 
 

Die Ausgestaltung mobiler Arbeit 
kann durch Dienstvereinbarung ge-
regelt werden, was im Ev. Regional-
verband Frankfurt und Offenbach 
bereits erfolgt ist, und unter  
https://www.efo-magazin.de/kirche/
efoi/wissenswertes/rechtstexte/  
zu finden ist.  
 

Zudem wird die Kirchenverwaltung 
allen Arbeitgebern im Bereich der 
EKHN eine Musterdienstvereinba-
rung zeitnah zur Verfügung stellen.   

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1164147670
http://www.efo-magazin.de/abteilung1
https://www.kirchenrecht-ekhn.de
https://www.efo-magazin.de/kirche/efoi/wissenswertes/rechtstexte/C:/Users/sjung/Documents/Add-in%20Express
https://www.efo-magazin.de/kirche/efoi/wissenswertes/rechtstexte/C:/Users/sjung/Documents/Add-in%20Express
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Teil 2 - Die Bewerbungsphase 

Nachdem wir uns im letzten 
Newsletter mit der Stellenausschrei-
bung befasst haben, wollen wir Ihnen 
heute Tipps für eine diskriminierungs-
freie Bewerbungsphase geben. Die 
nachfolgenden Empfehlungen berück-
sichtigen ausschließlich die Vermei-
dung von Diskriminierung. Sie sind 
keine vollumfängliche Darstellung zur 
Organisation eines Bewerbungsver-
fahrens. 

Klären Sie, wer den Hut auf hat 

Oft werden Bewerbungsverfahren ar-
beitsteilig abgewickelt. Dennoch ist in 
letzter Konsequenz die Dienststellen-
leitung für eventuelle Verfahrensfeh-
ler verantwortlich. Sofern Sie einen 
Teil des Auswahlprozesses delegieren, 
muss allen Beteiligten bewusst sein, 
dass der/die Verantwortliche auch für 
die Behandlung der Bewerbungen 
haftet, die er/sie vielleicht nicht ein-
mal sieht. Insbesondere dann, wenn 
Sie einer anderen Person die Berechti-
gung geben, eine Vorauswahl zu 
treffen, muss diese für die nachfol-
genden Punkte sensibilisiert werden. 

Lesen Sie alle eingereichten Bewer-
bungsunterlagen und achten Sie auf 
Signalwörter 

Effizientes Arbeiten bedeutet oft, sich 
auf das Wesentliche zu konzentrieren 
und Dinge auch einmal quer zu lesen. 
Kein Mensch möchte fünfzig Bewer-
bungsmappen in Gänze durchlesen. 
Dennoch verstecken sogenannte 
„AGG Hopper“, also Menschen, die es 
auf Schadensersatz wegen Diskrimi-
nierung abgesehen haben, entschei-
dende Informationen gerne an un-
auffälliger Stelle. Nicht zuletzt deshalb 
muss sichergestellt sein, dass jede 
Bewerbung einmal von vorne bis hin-
ten durchgelesen wird. 
 

Bei der Lektüre ist es wichtig, auf so-
genannte Signalwörter zu achten. Im-
mer dann, wenn eine Eigenschaft 
offenbart oder gar betont wird, we-
gen der theoretisch eine Diskriminie-
rung möglich wäre, sollten Sie auf-
merksam sein.  Schreibt ein Bewerber 
also beispielsweise „ich bin bisexuell“ 
oder „ich habe eine Schwerbehinde-
rung GdB 50“ oder „Ich bin Atheistin“ 
oder „an drei Tagen in der Woche bin 
ich zu Hause für die Kinderbetreuung 
unabkömmlich“, erfordert die Bewer-
bung einen zweiten Blick unter dem 
Aspekt des Diskriminierungsrisikos. 

Legen Sie Ihr Augenmerk auf schwer-
behinderte Bewerberinnen und Be-
werber 

Die Vertrauensperson der schwerbe-
hinderten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen ist nach § 178 Abs. 2 des neun-
ten Sozialgesetzbuches (SGB IX) am 
Bewerbungsverfahren zu beteiligen. 
Sie kann zum einen Einsicht in die Be-
werbungsunterlagen nehmen und 
nimmt zum anderen an Bewerbungs-
gesprächen teil.  
Nach § 165 Satz 3 SGB IX sind schwer-
behinderte Bewerberinnen und Be-
werber zwingend zu einem Vorstel-
lungsgespräch einzuladen. Das gilt 
unabhängig davon, ob sie sich selbst 
beworben haben oder von der Ar-
beitsagentur vorgeschlagen wurden.  

Treffen Sie eine diskriminierungsfreie 
Vorauswahl 

Aus der Vielzahl an Bewerbungen ext-
rahieren Sie diejenigen, die Sie zu ei-
nem Vorstellungsgespräch einladen 
wollen. Weiterhin diejenigen, die Sie 
unabhängig von Ihrem eigenen Willen 
einladen müssen (s.o.). 

 

Diskriminierungsfreie Bewerbungsverfahren 

Umfangreiche Informationen 
finden Sie auch in dieser Bro-

schüre der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes: 

Fair in den Job! 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Leitfaeden/leitfaden_fair_in_den_job.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Bereitet Sie sich auf diskriminierungs-
freie Vorstellungsgespräche vor 

Die Situation eines Bewerbungsge-
sprächs ist anfällig für tatsächliche o-
der behauptete Diskriminierungen. 
Wir empfehlen bereits deshalb, Bewer-
bungsgespräche auf Arbeitgeberseite 
stets mit mindestens zwei Personen 
gemeinsam zu führen. Dies bietet die 
Möglichkeit zur sofortigen Selbstkor-
rektur und schafft im Streitfall die 
Möglichkeit, den Gesprächsverlauf 
durch Zeugen zu dokumentieren.  
Vorstellungsgespräche können auch im 
Wege der Videokonferenz durchge-
führt werden, soweit dies nicht auf-
grund einer körperlichen Einschrän-
kung des Bewerbers unmöglich ist. 
Insbesondere in Fällen, in denen Sie 
verpflichtet sind, Kandidatinnen oder 
Kandidaten einzuladen, von denen Sie 
keinesfalls überzeugt sind, bietet sich 
diese ökonomische Vorgehensweise 
an. 
Wir empfehlen, strukturierte Vorstel-
lungsgespräche mit einem Gesprächs-
leitfaden zu führen. Wenn allen Bewer-
berinnen und Bewerbern die selben 
Fragen gestellt werden, kann sich kei-
ner benachteiligt fühlen.  

Vermeiden Sie unzulässige  
Fragestellungen 

Art und Inhalt der Fragestellung im 
Bewerbungsgespräch können ein Indiz 
für eine Diskriminierung darstellen. 
Fragen Sie sich deshalb zunächst selbst 
„Würde ich diese Frage gerne beant-
worten? Stelle ich diese Frage jedem 
Bewerber, unabhängig von dessen 
Herkunft, Geschlecht, Alter etc?“ Nur 
wenn sie dies für sich bejahen, könnte 
es sich um eine zulässige Frage han-
deln. 
 
 
 
 

Die Liste der von der Rechtsprechung 
als unzulässig angesehen Fragen ist 
lang und kann hier nicht abschließend 
dargestellt werden. Deshalb nur einige 
„Klassiker“ unzulässiger Fragethemen: 
Schwangerschaft, Krankheiten, Fami-
lienstand, Kinderwunsch, Geburtsort…  
 
Im kirchlichen Kontext ist die Frage 
nach der Religionszugehörigkeit zwar 
interessant, aber nicht zwingend not-
wendig. Insoweit kann auf die Ausfüh-
rungen im ersten Teil des Beitrags ver-
wiesen werden: Nur dann, wenn für 
die konkrete Stelle die Religions- bzw. 
Kirchenzugehörigkeit erforderlich ist, 
kann diese Gegenstand der Bewerbung 
sein. 
 
Wir hoffen, dass Sie mit diesen Hinwei-
sen ein diskriminierungsfreies Bewer-
bungsverfahren durchführen können. 
 
In einem dritten Teil werden wir uns 
dann mit dem diskriminierungsfreien 
Absageschreiben befassen.  
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Diskriminierungsfreie Bewerbungsverfahren 
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Der Ev. Regionalverband 
Frankfurt und Offenbach 
möchte seinen Mitarbei-
tenden die Überlassung 
von Fahrrädern im Rah-
men der Entgeltumwand-
lung ermöglichen, wofür  
§ 38 a KDO die Rechts-
grundlage bildet.  

Hierfür wurde mit unserer Mitarbei-
tervertretung eine Dienstvereinba-
rung abgeschlossen, die zum 1. März 
2021 in Kraft getreten ist.  

Um diese Dienstvereinbarung mit Le-
ben zu füllen, stehen wir zurzeit in 
Verhandlungen mit einer Servicege-

 Dienstfahrrad  

sellschaft (Dienstleister), 
mit dem Ziel, einen ent-
sprechenden Rahmen-
vertrag abzuschließen.  

Sobald das erfolgt ist, 
kann im Ev. Regionalver-
band Frankfurt und 
Offenbach mit dem Fahr-
radleasing begonnen 
werden.  

Wir werden dann ausführlich über 
die Dienstvereinbarung und den Rah-
menvertrag informieren, denen Sie 
sich als Arbeitgeber der Offenbacher 
und Frankfurter Kirche gerne an-
schließen können.    

KDO 

§ 38a Entgeltumwandlung 
für Sachleistungen 

(1) Mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern kann die Ent-
geltumwandlung für eine Sach-
leistung gemäß § 8 Absatz 2 
des Einkommensteuergesetzes 
in Form der Überlassung von 
Fahrrädern vereinbart werden. 

(2) Bei der Entgeltumwandlung 
für Sachleistungen werden die 
Entgeltansprüche der Mitarbei-
terin bzw. des Mitarbeiters um 
den umzuwandelnden Entgelt-
betrag herabgesetzt.  Der Ar-
beitgeber gewährt stattdessen 
steuerfreie bzw. pauschal zu 
besteuernde Vergütungsbe-
standteile nach § 8 Absatz 2 
des Einkommensteuergesetzes. 

Aus aktuellem Anlass möchten wir noch-
mals dringend darauf hinweisen, dass  
Personalunterlagen nur noch in digitaler 
Form angenommen werden! 

Hier verweisen wir auf die Grafik in unse-
rem Newsletter Nr. 5  (s. Bild links), in der 
bereits ausführlich beschrieben wurde, wie 
die einzelnen pdf-Dokumente zusammenzu-
fassen sind.  

 

Bitte erleichtern Sie uns die Arbeitsweise 
mit Personalakten und achten Sie auf die 
erbetenen Versandarten. 

 

 

 

 


